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RS OGH 2000/2/16 13Os5/00
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.02.2000

Norm

StPO §258 Abs2

StPO §281 Abs1 Z4

Rechtssatz

Für die Psychiatrierung eines Mitangeklagten, dessen Angaben über die Rolle von Mittätern als (zulässiges)

Beweismittel Verwendung <nden, gelten in diesem Umfang dieselben (eingeschränkten) Voraussetzungen wie für die

Einholung eines gerichtspsychiatrischen Sachverständigengutachtens über den Geisteszustand von Zeugen.
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